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§ 5 GÜ-V
 GÜ-V - Gesundheitsüberwachungs-Verordnung – GÜ-V

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.05.2021

(1) Die untersuchenden Ärzte haben nach den anerkannten Regeln der Arbeitsmedizin und nach Maßgabe der in der

Anlage 2 VGÜ festgelegten Richtlinien vorzugehen.

(2) Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in einem Befund festzuhalten. Dieser ist dem Bediensteten auf Verlangen

zu übermitteln und zu erläutern.

(3) Werden zu Teilbereichen der Untersuchungen andere Ärzte oder Labors herangezogen, so sind die Ergebnisse

dieser Teiluntersuchungen bei der Beurteilung zu berücksichtigen.
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